
                                    
                                       Aufnahmeantrag
Hiermit bitte(n) ich/wir um Aufnahme in den Tanz-Sport-Club „Blau-Gold“ Röcke e.V.

Ich/Wir möchte(n) mit Wirkung vom 01/ …. /20…..  der Sparte □ Standard/Latein
□ Rock ’n’ Roll / Boogie Woogie
□ als förderndes Mitglied

beitreten.

……………………………………..… ……………………….…………..…… ………………………….………

Name Vorname Geburtsdatum

…………………………………… …………………..………………… ………………………………
bei Ehegatten abweichender Name Vorname Geburtsdatum

………………………………….. …………………………………….. ……………………………….
Straße PLZ, Wohnort Telefon/Fax

………………………………………………………………………………
E-Mail

………………………………………………………………………………
Unterschrift(en) (bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n)

Durch die Unterschrift(en) erkenne/n ich/wir die gültige Satzung des Vereins an. Die Satzung kann in der
Geschäftsstelle eingesehen werden bzw. wird auf Verlangen ausgehändigt (§ 5 der Satzung „Erwerb und
Erlöschen der Mitgliedschaft“ siehe folgend)

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift
Hiermit ermächtige(n) ich/wir widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Beitragszahlungen an den TSC
„Blau-Gold“ Röcke e.V. bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

………………………………………………………….. ……………………………………………….
Name des Kreditinstituts Bankleitzahl

………………………………………………………….. ……………………………………………….
Kontoinhaber Kontonummer

……………………………………………………………………….
Unterschrift/en (bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n)

1. Vorsitzender + Geschäftsstelle:  Hartmut Grannemann, Nordring 62, 31675 Bückeburg, Telefon: 0 57 22 / 2 37 44
Bankverbindung: Volksbank in Schaumburg eG, BLZ 255 914 13, Kto.- Nr.79000100

§ 5 Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft

1. Anträge auf Aufnahme als ordentliches bzw. außerordentliches Mitglied sind schriftlich an den Vorstand des Vereins zu richten,
wobei Minderjährige einer Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter bedürfen.

2. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine evtl. Ablehnung eines Aufnahmeantrags bedarf keiner Begründung, es besteht
auch kein Anspruch des Antragstellers auf Begründung der Ablehnung. Der Vorstand wird verpflichtet, in der
Jahreshauptversammlung über evtl. Ablehnungen zu berichten.

3. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
4. Der Austritt eines Mitgliedes kann jederzeit bis spätestens sechs Wochen vor Halbjahresfrist (30.06. bzw. 31.12.) durch schriftliche

eingeschriebene Mitteilung an den Vorstand des Vereins erfolgen. Die finanziellen Verpflichtungen enden mit dem Austrittsdatum
30.06. oder 31.12. des laufenden Jahres.

5. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nur nach schriftlich begründetem Antrag eines ordentlichen Mitgliedes durch einstimmenden
Beschluss des Vorstandes erfolgen. Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Gegen den Vorstandsbeschluss  ist der Widerspruch zulässig. In diesem Fall entscheidet die Mitgliederversammlung
endgültig.

6. Der Ausschluss eines Mitgliedes bedarf keines schriftlich begründeten Antrages, wenn das Mitglied mit seinen
Beitragsverpflichtungen mehr als drei Monate im Verzug ist und auch nach Mahnung durch eingeschriebenen Brief innerhalb einer
weiteren Frist von 14 Tagen nicht gezahlt hat.


